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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hart-
mann, Christine Kamm, Thomas Gehring, Ulrike 
Gote, Verena Osgyan, Katharina Schulze, Kerstin 
Celina, Dr. Sepp Dürr, Markus Ganserer, Ulrich Lei-
ner, Dr. Christian Magerl, Jürgen Mistol, Thomas 
Mütze, Gisela Sengl, Claudia Stamm, Rosi Steinber-
ger, Martin Stümpfig und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN) 

Kommunale Integrationszentren in Bayern einrich-
ten 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, 

─ zeitnah mit den Landkreisen und kreisfreien Städ-
ten ein Konzept zur Errichtung Kommunaler Integ-
rationszentren in jedem Landkreis und den kreis-
freien Städten zu erarbeiten, 

─ in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt für 
die Arbeit des Kommunalen Integrationszentrums 
mindestens zwei Stellen zu finanzieren, 

─ für die Koordinierung, fachliche Beratung und 
Weiterentwicklung der Kommunalen Integrations-
zentren eine zentrale Stelle zu gründen. 

 

 

Begründung: 

In den Gemeinden und in den Kreisen zeigt sich, ob 
Integration und gesellschaftlicher Zusammenhalt ge-
lingen kann oder nicht. Während Großstädte wie 
München, Nürnberg und Augsburg kommunale Integ-
rationspolitik frühzeitig als Schwerpunkt erkannt ha-
ben, besteht in ländlichen Regionen dringender 
Nachholbedarf. 

Ein zentrales Handlungsfeld kommunaler Integrati-
onspolitik liegt in der Förderung der Chancengleich-
heit von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund im Bildungswesen – angefangen bei der 
Elementarerziehung über die Schulen bis hin zum 
Übergang in Ausbildung und Beruf. Die Grundlagen 
für eine erfolgreiche Integration und gesellschaftliche 
Teilhabe werden bereits im Kindesalter gelegt – und 
setzen sich fort in der gesamten Bildungs- und Be-
rufsbiografie. Kinder und Jugendliche sind besonders 

von den Selektionsmechanismen in unserem drei-
gliedrigen Schulsystem und später an der Schnittstelle 
von der Schule in die Berufsausbildung betroffen. Zur 
Optimierung der Wahrnehmung von Integration als 
Querschnittsaufgabe auf kommunaler Ebene sind 
ferner ein systematisches Informationsmanagement 
bezüglich der Integrationsbedarfe und -angebote vor 
Ort sowie die Vernetzung aller integrationsrelevanten 
Akteure erforderlich. Die Notwendigkeit der Vernet-
zung bezieht sich zum einen auf kommunale Gremi-
en, Ämter und Einrichtungen, zum anderen auf freie 
Träger von Integrationsangeboten inklusive der Mig-
rantenselbstorganisationen. 

Nach dem Vorbild von Nordrhein-Westfalen wird in 
Bayern künftig ein Netzwerk an Kommunalen Integra-
tionszentren errichtet, um leistungsfähige Strukturen 
für Integrationsarbeit auf kommunaler Ebene zu 
schaffen und zu stärken. Nordrhein-Westfalen verfügt 
seit Jahrzehnten über ein landesweites Netzwerk an 
„Regionalen Arbeitsstellen zur Förderung von Kindern 
und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien“ (RAA) und 
eine zentrale Koordinierungsstelle RAA. 

Daran anknüpfend sollen in Bayern mit den Kommu-
nalen Integrationszentren entsprechende Service-, 
Beratungs- und Dienstleistungseinrichtungen geschaf-
fen werden, in denen interdisziplinär und interkulturell 
zusammengesetzte Teams Programme, Projekte und 
Produkte im Bereich der interkulturellen Bildung und 
Erziehung entwickeln und mit den Akteuren vor Ort 
umsetzen. Neben der gezielten Förderung der Chan-
cengleichheit von Kindern und Jugendlichen sollen die 
Kommunalen Integrationszentren allgemeine integra-
tionspolitische Vernetzungs- und Koordinierungsauf-
gaben wahrnehmen, insbesondere in den Handlungs-
feldern Bildung und Ausbildung, Arbeit, Wohnen oder 
bürgerschaftliches Engagement. Damit werden lang-
fristig Strukturen geschaffen, die vor allem die Bil-
dungschancen für Kinder und Jugendliche mit Migra-
tionshintergrund verbessern und die gesellschaftliche 
Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund in 
allen gesellschaftlichen Bereichen stärken. 

Für die Umsetzung und Konkretisierung kommunaler 
Integrationsarbeit ist ein örtliches integriertes Hand-
lungskonzept unerlässlich, das alle Bereiche des 
kommunalen Wirkens einschließt und auch die Zu-
sammenarbeit mit bürgerschaftlichen Akteuren und 
Institutionen beschreibt. Bei Kreisen als Trägern von 
Kommunalen Integrationszentren ist eine Abstimmung 
mit den betroffenen kreisangehörigen Gemeinden 
notwendig. Die Querschnittsaufgabe kommunaler 
Integrationspolitik lässt sich nur durch eine integrierte 
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Vorgehensweise angemessen erfüllen. Die Voraus-
setzungen für eine Förderung von Kommunalen Integ-
rationszentren werden in einer Förderrichtlinie gere-
gelt. 

Die Entscheidung über die Einrichtung eines Kommu-
nalen Integrationszentrums liegt bei dem jeweiligen 
Kreis bzw. der kreisfreien Stadt. Integrationszentren 
können auch in interkommunaler Zusammenarbeit 
errichtet werden. Für die Koordinierung, fachliche 
Beratung und Weiterentwicklung der Kommunalen 

Integrationszentren wird eine zentrale Stelle gegrün-
det. 

Nach dem Vorbild von Nordrhein-Westfalen wird in 
Bayern ein Netzwerk an Kommunalen Integrations-
zentren errichtet, um leistungsfähige Strukturen für 
Integrationsarbeit auf kommunaler Ebene zu schaffen. 
Die Bildungs- und Integrationsangebote wenden sich 
auch an Menschen mit Migrationshintergrund mit ei-
nem vorübergehenden oder unsicheren Aufenthalt.

 



Ihrer Addition außen vor gelassen. Das sind reine
Landesmittel.

Wenn man hinzunimmt, dass wir die allgemeine
Wohnraumförderung noch einmal um weitere 50 Milli-
onen Euro aus der Bayerischen Landesbodenkredit-
anstalt aufstocken und außerdem die 59,1 Millio-
nen Euro verwenden, die nun vom Bund zur
Verfügung gestellt werden, dann sind wir bei der all-
gemeinen Wohnraumförderung schon im kommenden
Jahr bei 401 Millionen Euro. Zusammen mit den
150 Millionen Euro, die wir in dem Sonderprogramm
für die Kommunen und Kirchen zur Verfügung stellen,
liegen wir damit, mit Verlaub, schon bei 550 Millio-
nen Euro für das kommende Jahr, für 2016. Davon
stammen wohlgemerkt 120 Millionen Euro vom Bund
und 430 Millionen Euro vom Freistaat Bayern. Das
bitte ich bei der Gesamtbetrachtung zu würdigen,
auch wenn man die Zahlen damit vergleicht, wie die
zweifellos üppigen Wohnraumprogramme beispiels-
weise vor 25 Jahren ausgestattet waren. Damals war
der Anteil des Bundes deutlich höher.

Ich glaube, dass wir jetzt schon einen Kraftakt unter-
nehmen, indem wir ein Programm vorlegen, mit dem
wir immerhin im Bereich der staatlich mitfinanzierten
und geförderten Wohnungen zusätzlich zu den
2.000 Wohnungen, die die Staatsbediensteten-Woh-
nungsbaugesellschaft und das Siedlungswerk Nürn-
berg bauen wollen, insgesamt auf über 28.000 neue
Wohnungen in den nächsten vier Jahren kommen.

Wohlgemerkt: Wir setzen weiterhin darauf, dass die
Mehrzahl der Wohnungen generell Jahr für Jahr auf
dem freien Wohnungsmarkt gebaut wird. Dazu brau-
chen wir die steuerlichen Anreize, und dazu ist es
wichtig, dass, wie ich hoffe, in den nächsten Wochen
auch in dieser Hinsicht in Berlin die richtigen Ent-
scheidungen fallen. Insgesamt ist das, glaube ich, ein
wirklich wuchtiger Wohnungspakt. Die Kommunen
müssen – das will ich nicht verhehlen – noch dazu
beitragen, dass insbesondere in den Ballungsräumen
deutlich mehr Bauland ausgewiesen wird; denn es
gibt bereits heute viele Investoren, die sagen: Wir wol-
len ja gerne investieren, aber wo bitte sind die bebau-
baren Grundstücke? - Das muss auf jeden Fall in den
nächsten Monaten noch hinzukommen. Da brauchen
wir eine Offensive, da brauchen wir Bebauungspläne,
die nicht fünf Jahre benötigen, bis sie in Kraft treten,
sondern da müssen alle Kommunen und staatlichen
Genehmigungsbehörden noch enger zusammenwir-
ken und noch rascher arbeiten; denn ohne Bauland
wird das Ganze nicht so wirksam werden, wie es wirk-
sam werden könnte.

Ich bitte um Unterstützung für dieses wuchtige Pro-
gramm. Ich glaube, dass wir uns damit sehen lassen

können. Für gute Vorschläge, was wir noch schneller
und noch besser machen können, sind wir selbstver-
ständlich offen.

(Beifall bei der CSU)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön,
Herr Staatsminister. – Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, die Aussprache ist damit geschlossen. 

Bevor wir zur Abstimmung kommen, gebe ich Ihnen
kurz den weiteren Verlauf der Sitzung bekannt. Die
Fraktionen haben sich darauf geeinigt, dass der Ta-
gesordnungspunkt 7 ohne Aussprache gleich abge-
stimmt wird. Außerdem werden die Tagesordnungs-
punkte 9 und 10 verschoben. Ob sie im nächsten
Plenum drankommen, ist noch nicht geklärt. Sie wer-
den zunächst einmal nur abgesetzt. Tagesordnungs-
punkt 11 wird verschoben auf den 28.10., sodass wir
jetzt nur noch gleich über den Tagesordnungspunkt 7
abstimmen und zum Tagesordnungspunkt 8 noch eine
Debatte haben werden. 

Jetzt kommen wir zur Abstimmung. Dazu werden die
Anträge wieder getrennt. Wer dem Dringlichkeitsan-
trag auf Drucksache 17/8418 – das ist der Antrag der
Fraktion FREIE WÄHLER, über den in einfacher Form
abgestimmt wird –, seine Zustimmung geben will, den
bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktion
der SPD und die Fraktion der FREIEN WÄHLER. Ge-
genstimmen bitte! – Das sind die Fraktion der CSU
und die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Enthal-
tungen? – Keine. Danke schön. Damit ist dieser An-
trag abgelehnt. 

Ich komme nun zur namentlichen Abstimmung über
den Dringlichkeitsantrag auf Drucksache 17/8441.
Das ist der Antrag der SPD-Fraktion. Die Urnen sind
bereitgestellt. Ich eröffne die Abstimmung. Sie haben
fünf Minuten.

(Namentliche Abstimmung von 20.32 bis
20.37 Uhr)

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die Abstimmung ist
geschlossen. Wir zählen außerhalb des Sitzungssaals
aus und fahren in der Tagesordnung fort. 

Die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksa-
chen 17/8419 bis 17/8424 und 17/8442 und 17/8443
werden in die zuständigen federführenden Ausschüs-
se verwiesen.

Ich rufe nun Tagesordnungspunkt 7 auf:
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend, Familie und 
Integration 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, 
Ludwig Hartmann, Christine Kamm u.a. und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 17/8419 

Kommunale Integrationszentren in Bayern einrichten 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Christine Kamm 
Mitberichterstatter: Thomas Huber 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Arbeit und 
Soziales, Jugend, Familie und Integration federführend zuge-
wiesen. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen 
hat den Dringlichkeitsantrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in 
seiner 61. Sitzung am 16. Februar 2017 beraten und mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den 
Dringlichkeitsantrag in seiner 147. Sitzung am 16. März 2017 
mitberaten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Joachim Unterländer 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig 
Hartmann, Christine Kamm, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Verena 
Osgyan, Katharina Schulze, Kerstin Celina, Dr. Sepp Dürr, Mar-
kus Ganserer, Ulrich Leiner, Dr. Christian Magerl,  Jürgen Mistol, 
Thomas Mütze, Gisela Sengl, Claudia Stamm, Rosi Steinberger, 
Martin Stümpfig und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/8419, 17/16029 

Kommunale Integrationszentren in Bayern einrichten 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Barbara Stamm



Präsidentin Barbara Stamm: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 4 auf:

Abstimmung

über Europaangelegenheiten, eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die 

gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. 

Anlage 1)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass 

der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 

in seiner gestrigen Sitzung die unter den Nummern 2 und 3 aufgeführten Subsidiarität-

sangelegenheiten, Bundesratsdrucksachen 186/17 und 187/17 betreffend die gemein-

samen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt bzw. deren Neufassung, beraten 

und empfohlen hat, die Staatsregierung aufzufordern, im Bundesrat auf Subsidiaritäts-

bedenken hinzuweisen und darauf hinzuwirken, dass diese Bedenken Eingang in den 

Beschluss des Bundesrates finden. Es sind dies die Drucksachen 17/16087 und 

17/16088 sowie die Beschlussempfehlungen auf den Drucksachen 17/16128 und 

17/16129. Die Beratung im Bundesrat ist für den kommenden Freitag vorgesehen. Die 

Beschlussempfehlung und das Abstimmungsverhalten der Fraktionen hierzu ist in der 

aufgelegten Liste aufgeführt.

Wir kommen zur Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit 

den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme des jeweils maßgeblichen Ausschussvotums entsprechend 

der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. Ich bitte, 

Gegenstimmen anzuzeigen. – Keine. Stimmenthaltungen? – Auch keine. Damit über-

nimmt der Landtag diese Voten.

Protokollauszug
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